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1 Anlass 

Die Gemeinden im Kanton Thurgau müssen gestützt auf § 122 Abs. 1 PBG bis zum 31. Dezember 

2027 bestehende Sondernutzungspläne an die neue Planungs- und Baugesetzgebung anpassen, 

sodass namentlich die Begriffe und Messweisen gemäss IVHB eingeführt werden. 

2 Planerische Ausgangslage 

Die Kommunalplanung (Richtplan, Zonenplan und BauR) wurde vor wenigen Jahren gesamthaft 

revidiert. Die neuen Planungsinstrumente wurden durch den Gemeinderat per 04.03.2024 in Kraft 

gesetzt. 

2.1 Kommunaler Richtplan vom 04.03.2024 

Der Perimeter liegt an einer Hauptverkehrsstrasse (verkehrsorientiert) sowie einer geplanten Fuss-

wegverbindung. Es sind keine weiteren relevanten Massnahmen im Bereich des Arealüberbau-

ungsplans festgelegt. 

2.2 Zonenplan und Baureglement vom 04.03.2024 

Der Arealüberbauungsplan liegt teilweise in der Wohn-/Arbeitszone WA2, in der Dorfzone D2 und 

in der Wohnzone W2.  

 

Abb. 1 Zonenplan vom 04.03.2024. Quelle: www.map.geo.tg.ch, August 2024. 

  

Perimeter Arealüberbauungsplan 

W2 

D2 

WA2 

http://www.map.geo.tg.ch/
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2.3 Arealüberbauungsplan Tiefenbach von 1986 

Der Arealüberbauungsplan Tiefenbach wurde am 22.04.1986 vom Regierungsrat genehmigt (RRB 

Nr. 631). Die Sonderbauvorschriften sind auf dem ÖREB-Kataster nicht aufgeschaltet, konnten aber 

im Archiv gefunden werden und sind im Anhang ersichtlich. Demnach bezweckte der Arealüber-

bauungsplan eine bessere architektonische Lösung als bei einer parzellenweisen Einzelbebauung 

sowie eine bessere gemeinsame Verkehrserschliessung und Grüngestaltung. 

 

Abb. 2 Ausschnitt Arealüberbauungsplan Tiefenbach (1986). Quelle: ÖREB-Kataster 

 

3 Aufhebungsbeschluss - Interessenabwägung  

Folgende Gründe sprechen aus Sicht des Gemeinderates für die Aufhebung des Gestaltungsplans: 

3.1 Es wurde teilweise anders gebaut 

Der Arealüberbauungsplan und dessen zugrundeliegendes Bebauungskonzept sind mittlerweile 37 

Jahre alt. Seither wurden lediglich drei Bauten erstellt, davon ein Mehrfamilienhaus (Parz. 324) 

sowie zwei Einfamilienhäuser (Parz. 798 + 812). Die Einfamilienhäuser entsprechen aber nur teil-
weise den Bestimmungen des Arealüberbauungsplans, denn eigentlich hätten in diesem Bereich 

drei statt zwei Einfamilienhäuser erstellt werden sollen (vgl. Abb. 2 vs. Abb. 3). Die übrigen Parzel-

len im Gebiet waren schon damals bebaut (Parz. 325) oder sind heute weiterhin unbebaut (Parz. 

813 – 817 + 792).  

Die bebaute Parzelle Nr.  325 wird heute von Osten her via Turnhallenstrasse erschlossen, hätte 

nach Arealüberbauungsplan aber von Westen her via Hauptstrasse erschlossen werden müssen. 

Aus verkehrstechnischer Sicht ist die jetzige Erschliessung besser, weil dadurch der Verkehrsfluss 

auf der übergeordneten Hauptrasse nicht beeinträchtigt wird. Die jetzige Zufahrt zur Parz. 325 

führt über Fremdparzellen. Im Grundbuch wurde das Fuss- und Fahrwegrecht zugunsten Parz. 325 

und zulasten Parz. 816 – 818 eingetragen. Der Zugang zur Parz. 325 ist somit sichergestellt. 
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Sämtliche unbebauten Parzellen befinden sich im Grundeigentum eines Eigentümers, der Rüti-

mann Hoch- und Tiefbau AG mit Sitz in Diessenhofen. Der Eigentümer hegt aktuell keine Entwick-

lungsabsichten. 

 

Abb. 3 Aktuelle Situation. Quelle: www.map.geo.tg.ch, Aug. 2023. 

 

3.2 Das Bebauungskonzept ist veraltet 

Das Bebauungskonzept entspricht den heutigen Anforderungen / Bedürfnissen nicht mehr, insbe-

sondere was die maximal zulässige Ausnützung betrifft. Gemäss Arealüberbauungsplan wäre eine 

Ausnützungsziffer von 0.34, respektive 2'442 m2 anrechenbare Bruttogeschossflächen möglich ge-

wesen. Die Regelbauweise nach BauR wird dadurch unnötigerweise eingeschränkt. Nach BauR 

wäre eine wesentlich höhere bauliche Dichte, z.B. mittels Reihen- oder Mehrfamilienhäuser, mög-

lich1. Dies ist aufgrund der Lagequalitäten – aus heutiger Sicht – nicht mehr nachvollziehbar. Das 
Gebiet liegt neben der Primarschule mit Bushaltestelle und ist rundherum bebaut oder wird es 

zeitnah sein. Die grosse Baulandreserve im Norden des Gebiets (Parz. 874) wird aktuell mit Rei-

henhäusern beplant (Gestaltungsplan Fortel). Der Volg, respektive das Zentrum von Unterschlatt, 

ist fussläufig in 2 – 3 Minuten erreichbar. Das Gebiet würde sich daher grundsätzlich für eine dich-

tere Bauweise eignen. 

Gemäss dessen Aussagen plant der Grundeigentümer der unbebauten Parzellen aktuell keine 

Überbauung, wird die Parzellen aber auch nicht veräussern/verkaufen. Es ist davon auszugehen, 

dass der Grundeigentümer (der notabene eine Baufirma ist) in Zukunft eine hohe bauliche Dichte 

 
1 Ein direkter Vergleich ist aufgrund der geänderten Berechnungsweise (neu: Geschossflächenziffer) nicht möglich. 
Erfahrungsgemäss ist aber eine bedeutend höhere bauliche Dichte möglich, insbesondere wenn die Boni für 
unterirdische Parkierungsanlagen und/oder energieeffiziente Bauweise berücksichtigt werden. 
 

Perimeter Arealüberbauungsplan 

http://www.map.geo.tg.ch/
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anstreben wird. Ein haushälterischer Umgang mit dem Bauland wird ohnehin durch den neuen 

Art. 26 BauR sichergestellt und ist nicht mehr nur vom Arealüberbauungsplan abhängig.  

3.3 Das Gebiet ist vollständig erschlossen 

Das Gebiet ist strassen- und werkleitungsmässig voll erschlossen.  

Eine Zufahrt zur unbebauten Parz. 815, die an der Hauptrasse liegt, ist über die unbebauten 

Grundstücke desselben Eigentümers ab der Turnhallenstrasse möglich. Ein Arealüberbauungs- 

oder Gestaltungsplan ist dazu jedenfalls nicht zwingend erforderlich. Eine neue Zufahrt auf die 

Hauptrasse ist gemäss Vorprüfung (Kap. 4.2) ohnehin nicht mehr möglich. 

Unterdessen wurde auch das Fuss- und Fahrwegrecht zur bebauten Parz. 325 via die hinterliegen-

den Parzellen / Turnhallenstrasse im Grundbuch eingetragen, sodass auch für diese Parzelle die 

Zufahrt unabhängig vom Arealüberbauungsplan gesichert ist. Die Grundbuchurkunde ist im An-

hang 2 abgebildet. 

3.4 Die Siedlungsqualität kann sichergestellt werden 

Der Arealüberbauungsplan bezweckte «eine bessere architektonische Lösung als bei einer parzel-

lenweisen Einzelüberbauung» sowie «eine bessere gemeinsame Verkehrserschliessung und Grün-

gestaltung».  

Nach 37 Jahren darf das Bebauungs- und Grünraumkonzept grundsätzlich infrage gestellt werden 

(vgl. Erläuterungen in Kap. 3.2). Eine hohe Siedlungsqualität könnte prinzipiell auch mit einem an-

deren Konzept erreicht werden. Momentan ist es dafür aber noch zu früh, denn die Bedürfnisse 

des Eigentümers der Baulandreserven sind noch offen, weshalb auch eine Anpassung des Areal-

überbauungsplans zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn ergibt2. Ferner ist durch die geltenden Bau- 

und Gestaltungsvorschriften nach neuem BauR sichergestellt, dass sich Neubauten und -anlagen 
«bestmöglich in den baulichen und landschaftlichen Charakter ihrer Umgebung» einordnen müs-

sen (vgl. Art. 29 ff. BauR). Im vorliegenden Fall (aufgrund des bisher Geschilderten) beurteilt der 

Gemeinderat die geltenden Bestimmungen des BauR als ausreichend und zweckmässig, um eine 

angemessene Siedlungsqualität sicherstellen zu können.  

Bei der Siedlungsqualität spielen auch gut gestaltete und ausreichende Spiel- und Freizeitflächen 

eine bedeutende Rolle. Der geplante Spielplatz auf Parz. 814 wurde bisher nicht realisiert. Für das 

bestehende Mehrfamilienhaus, welches gemäss Art. 39 BauR über entsprechende Anlagen verfü-

gen sollte, ist dies nicht weiter tragisch, denn auf dem Schulareal vis-à-vis befindet sich ein gros-

ser, öffentlicher und gut gestalteter Spielplatz. Diese Baute kommt mit der Aufhebung des Areal-

überbauungsplans in den Genuss der Besitzstandgarantie nach § 94 PBG. Neue Mehrfamilienhäu-

ser werden aber grundsätzlich entsprechende Anlagen vorsehen müssen oder Ersatzabgaben leis-

ten. Beim Bau von Einfamilienhäusern (auch Reihenhäuser) werden hingegen keine Gemein-

schaftsanlagen verlangt, weil jeder Eigentümer über einen Garten und damit die Möglichkeit zum 

Bau solcher Anlagen verfügt. 

  

 
2 Der Arealüberbauungsplan ist bis spätestens Ende 2027 anzupassen oder aufzuheben (§ 122 PBG). Gemäss Aussagen 
des Eigentümers der Baulandreserven wird bis dahin vermutlich noch keine Bauabsicht bestehen. 
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3.5 Schlussfolgerung 

Der Arealüberbauungsplan ist veraltet und entspricht den heutigen Bedürfnissen nicht mehr. Es 

sind keine negativen Folgen durch die Aufhebung des Arealüberbauungsplans zu erwarten. Ge-

stützt auf das revidierte BauR können negative Entwicklungen im Baubewilligungsverfahren ver-

hindert und eine gute Siedlungsqualität sichergestellt werden. Im vorliegenden Fall ist dieser Weg 

geeignet und auch insbesondere für die betroffenen Grundeigentümer verhältnismässig. Deshalb 

hat der Gemeinderat die Aufhebung des Arealüberbauungsplans am 05.12.2022 formell beschlos-

sen.  

4 Verfahren 

4.1 Mitwirkung der Grundeigentümer 

Da die unbebauten Parzellen im Gebiet denselben Eigentümer haben, wurde die Zukunft des 

Arealüberbauungsplans zunächst nur mit diesem besprochen. Die Besprechung mit der Rütimann 

Hoch- und Tiefbau AG fand im November 2022 statt. Es konnten die verschiedenen Absichten von 

Gemeinde und Eigentümer dargelegt sowie Optionen zum weiteren Vorgehen besprochen 

werden. In der Folge hat der Gemeinderat an seiner 22. Sitzung vom 05.12.2022 entschieden, den 

Arealüberbauungsplan aufzuheben, unter der Vorraussetzung, dass das Fuss- und Fahrwegrecht 

zugunsten der Parz. 328 im Grundbuch eingetragen wird, was unterdessen eredligt wurde (siehe 

Anhang 2).  

Die übrigen Eigentümer im Gebiet wurden noch nicht zur Mitwirkung eingeladen. 

4.2 Vorprüfung Kanton 

Zur Aufhebung des Arealüberbauungsplanes äusserte sich das ARE im Vorprüfungsbericht vom 

29.02.2024 konkret wie folgt: 

«Der Arealüberbauungsplan Tiefenbach wurde mit RRB Nr. 631 vom 22. April 1986 genehmigt. Der 

Arealbebauungsplan ist damit mittlerweile knapp 38 Jahre alt, wurde aber bis anhin nicht vollstän-

dig umgesetzt. Das im Arealüberbauungsplan festgelegte Bebauungskonzept ist veraltet und ent-

spricht nicht mehr den heutigen Zielen einer qualitativen Siedlungsentwicklung. Somit kann der 

ursprüngliche Zweck des Arealüberbauungsplans der „besseren architektonischen Lösung" und der 

„besseren gemeinsamen Verkehrserschliessung und Grüngestaltung" kaum erreicht werden. Dafür 
bietet die revidierte Rahmennutzungsplanung eine bessere Grundlage. 

 

Insgesamt spricht aus kantonaler Sicht nichts gegen die Aufhebung des Arealüberbauungsplans 

Tiefenbach. Gemäss Planungsbericht und Gemeinderatsprotokoll ist die Erschliessung der Parzelle 

Nr. 325 über die Parzelle Nr. 818 grundbuchrechtlich gesichert. Mit der Aufhebung des Arealüber-

bauungsplans entfällt hingegen die festgelegte gemeinsame Verkehrserschliessung der Parzellen 
Nrn. 324 und 815. Wir weisen darauf hin, dass die Parzelle Nr. 815 bei einer späteren Überbauung 

nicht direkt in die Frauenfelderstrasse (Kantonsstrasse) erschlossen werden kann, sondern rück-

wärtig erschlossen werden muss.» 

Berücksichtigung der Vorprüfung 

Eine neue Zufahrt der Parz. 815 via Turnhallenstrasse bleibt möglich (betroffene Parzellen im Be-

sitz desselben Eigentümers). Die bestehende Zufahrt der Parz. 325 wurde ebenfalls noch grund-

buchamtlich gesichert. Siehe dazu auch die Erläuterungen im Kap. 3.3. 
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4.3 Mitwirkung Bevölkerung 

Aktueller Stand: Öffentliche Mitwirkung/Vernehmlassung vom 13.09. bis 13.11.2024 mit öffentli-

chem Informationsanlass am 02.10.2024 ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Das Ergebnis der Mit-

wirkung wird später ergänzt. 

4.4 Öffentliche Auflage 

Pendent: erfolgt später 

4.5 Erlass durch den Gemeinderat 

Pendent: erfolgt später 

4.6 Genehmigung und Inkraftsetzung 

Pendent: erfolgt später  
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Anhang 1 Arealüberbauungsplan Tiefenbach 

[Unmassstäbliche Verkleinerung] 
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Anhang 2 Fuss- und Fahrwegrecht zur Parz. 325 via Turnhallenstrasse 
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